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Anlage V zur SV IX/824



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 15.01.2020 bzgl. 

der 43. Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstiege“ im Ortsteil Holtwick  

 

Anlage V zur SV IX/824  

 

Der Hinweis, dass Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO dem gleichberechtigten 

Nebeneinander von Wohnen und nicht störendem Gewerbe dienen, wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 


